



Hinweise zur Gestaltung einer Einwilligung nach den Vorgaben der
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Rechtsgrundlagen:	Artikel 4 Nr. 11 i. V. m. EG 32 DSGVO (Begriffsdefinition)
			Artikel 7 i. V. m. EG 42 und 43 (Bedingungen für die Einwilligung)
			Artikel 8 i. V. m. EG 38 (Hinweise zur Einsichtsfähigkeit - > Alter)

Erläuterungen:
Die Einwilligung stellt eine Möglichkeit dar, personenbezogene Daten zu verarbeiten, auch wenn es keine gesetzlich normierte Rechtsgrundlage gibt (keine Rechtsgrundlage aus SchulG, SchulDSVO, LDSG oder einer anderen Verordnung etc.). Die Einwilligung gewährt dann die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Basis von Artikel 6 Abs. 1 Buchst. a der DSGVO.
Eine Einwilligung darf nicht genutzt werden, um ein Verbot in einer Rechtsvorschrift zu umgehen!
Für die Verarbeitung auf Basis einer Einwilligung sind Grenzen und Regeln einzuhalten. Dies gilt insbesondere, wenn es um Verarbeitung durch eine Behörde (Schule) geht, da hier ein Ungleichgewicht zwischen dem Verantwortlichen (Schule) und der betroffenen Person (Schülerinnen/Schüler) besteht. Im Schulbereich entsteht dieses Ungleichgewicht u. a. dadurch, dass die SuS sind im Allgemeinen nicht freiwillig in der Schule sind (Erfüllung der Schulpflicht) und sie sich in einem Abhängigkeitsverhältnis befinden (Altersunterschied, Bewertung der Leistung und des Verhaltens, Regeln beim Schulbesuch). Diese Umstände stehen im Konflikt mit der Forderung der DSGVO, dass eine Einwilligung in informierter Weise und frei von äußerem Zwang erteilt werden muss.
Auszug aus Erwägungsgrund 43 DSGVO:
„Um sicherzustellen, dass die Einwilligung freiwillig erfolgt ist, sollte diese in besonderen Fällen, wenn zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen ein klares Ungleichgewicht besteht, insbesondere wenn es sich bei dem Verantwortlichen um eine Behörde handelt, und es deshalb in Anbetracht aller Umstände in dem speziellen Fall unwahrscheinlich ist, dass die Einwilligung freiwillig gegeben wurde, keine gültige Rechtsgrundlage liefern.




Daher ist bei der Nutzung einer Einwilligung besonders auf die in der DSGVO verankerten Bedingungen für die Einwilligung zu achten und auf Einzelfälle zu beschränken:
· Erläuterung der Hintergründe für die Notwendigkeit der Einwilligung (Zweck)
· in verständlicher und leicht zugänglicher Form (Aufbau und Art der Bereitstellung),
· in einer klaren und einfachen Sprache (adressatengerecht),
· klar abgetrennt zu anderen Sachverhalten (bei umfangreicheren Erklärungen).
· Die Einwilligung muss durch eine unmissverständliche Handlung erfolgen (Unterschrift).
· Die Einwilligung muss nachgewiesen werden können (Veraktung).
· Die betroffene Person muss die notwendige Einsichtsfähigkeit hinsichtlich der Folgen der Einwilligung haben (Einwilligung der Eltern in Abhängigkeit von Alter und Komplexität des Sachverhalts).
· Es muss eine echte oder freie Wahl bestehen (Abhängigkeitsverhältnis) -> durch die Nichterteilung oder den Widerruf der Einwilligung dürfen keine Nachteile für das Schulverhältnis/die Beschulung entstehen.
· Für jeden Verarbeitungszweck ist eine separate Einwilligung notwendig -> Generalvollmachten oder die Zusammenfassung von Zwecken sind unzulässig!
· Die Gestaltung der Einwilligung muss die Informationspflicht nach Artikel 13 DSGVO berücksichtigen (idealerweise auf einem separat zu unterschreibenden Beiblatt). 

Muster für eine Einwilligung (blaue Passagen müssen angepasst werden)

[Wer? - Name und Adresse/Dienststempel der Schule]

Einwilligung zur Verarbeitung/Übermittlung personenbezogener Daten für
[Wozu? - Oberbegriff zum Zweck der Verarbeitung, bspw. zur Teilnahme an Sportwettkämpfen, Schülerwettbewerben, Datenübermittlung für eine Übergangs-/Fallkonferenz etc.]

Unserer Schule ist der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr wichtig und wir möchten umfassend darüber informieren, warum wir um diese Einwilligung bitten möchten:
[Warum? - Erläuterung des Hintergrundes zur vorliegenden Einwilligung]
Folgende Daten dürfen verarbeitet/übermittelt werden:
	Ich/wir willige/n ein
	
	Ich/wir willige/n NICHT ein
	

	O
	
	O
	[Was? Beschreibung der zu erhebenden Daten 1]

	O
	
	O
	[Was? Beschreibung der zu erhebenden Daten 2]

	…
	
	
	


Die Übermittlung darf an folgende Stellen erfolgen:
	Ich/wir willige/n ein
	
	Ich/wir willige/n NICHT ein
	

	O
	
	O
	[Wer genau? 1]

	O
	
	O
	[Wer genau? 2]

	…
	
	
	



Die übermittelten Daten werden bei der jeweiligen Stelle/durch die Schule ausschließlich für [Nennung des Zweckes] verarbeitet. Eine Übermittlung an andere Stellen erfolgt nicht. 
Die Einwilligung in die Verarbeitung/Übermittlung der genannten personenbezogener Daten ist freiwillig. Die Nichterteilung der Einwilligung hat keine Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes.
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft ohne die Angabe von Gründen gegenüber der Schule bzw. der/den oben angekreuzten Stelle/n widerrufen werden. 

Ich/wir willige/n ein, 
dass die oben genannten Daten zu meiner Person im oben festgelegten Umfang verarbeitet/an die genannten Stellen übermittelt werden dürfen.

Vor- und Nachname der Schülerin/des Schülers:	__________________________________________

Unterschrift der Schülerin/des Schülers: 	__________________________________________

Vor- und Nachname Erziehungsberechtigte/r:	__________________________________________

	__________________________________________

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten:	__________________________________________

	__________________________________________

Ort, Datum: ________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________


Informationen nach Artikel 13 der Verordnung (EU) : 2016/679 - DSGVO
Verantwortliche Stelle (Art. 13 Absatz 1 lit. a)
[Name, Bezeichnung und Kontaktdaten der Schule] als datenverarbeitender Stelle und Verantwortliche gemäß Artikel 4 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679]
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (Art. 13 Absatz 1 lit. b): 
Zentraler Datenschutzbeauftragter des Bildungsministeriums für die öffentlichen Schulen
DatenschutzbeauftragterSchule@bimi.landsh.de, Telefon: +49 431 988 2452
Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage (Art. 13 Abs. 1 lit. c)
Die Verarbeitung erfolgt zu den durch die Einwilligung legitimierten Zwecken.
Die Verarbeitung/Übermittlung durch diese Einwilligung erfolgt auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EU) 2016/679.
Die Stellen, denen die Daten übermittelt werden, werden gem. § 5 LDSG (Landesdatenschutzgesetz) verpflichtet, diese nur zu dem Zweck zu verwenden, zu dem sie übermittelt wurden.
Empfänger der Daten (Art. 13. Abs. 1 lit e)
Die erhobenen Daten können an die auf der Vorderseite ausgewählten Stellen und Personen übermittelt werden.
Speicherdauer (Art. 13 Abs. 2 lit. a)
Die Daten werden spätestens zwei Jahre nach Ende des Schuljahres, in dem das Schulverhältnis beendet worden ist, gelöscht (§ 10 Absatz 1 Nr. 1 SchulDSVO). Im Falle eines Widerrufs kann die unverzügliche Löschung der Daten nach Art. 17 Abs. 1 lit. b verlangt werden.
Betroffenenrechte (Art. 13 Abs. 2 lit. b und c)
Zu der Verarbeitung der Daten besteht bei Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen jeweils das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und ggf. auf Datenübertragbarkeit gemäß den Artikeln 15 bis 18 und 20. Darüber hinaus besteht das Recht auf jederzeitigen Widerruf der erteilten Einwilligung für die Zukunft.
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Art. 13 Abs. 2 lit. d)
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten rechtswidrig ist, besteht das Recht auf Beschwerde bei:
[bookmark: _GoBack]Die Landesbeauftragte für Datenschutz 
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD)
Holstenstraße 98
24103 Kiel
E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de, Tel.: 0431 988 1200.
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